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Materielles Flüchtlingsrecht
EuGH bejaht Gruppenverfolgung von Frauen in Afghani-
stan: Es besteht kein Zweifel daran, so der Europäische Ge-
richtshof in seinem Urteil vom 4. Oktober 2024 (Rs. C‑608/22 
und C‑609/22), dass die diskriminierenden Maßnahmen des 
afghanischen Taliban-Regimes gegen Frauen sowohl auf-
grund ihrer Intensität und ihrer kumulativen Wirkung als auch 
aufgrund der Folgen, die sie für betroffene Frauen haben, 
Verfolgung im Sinne der EU-Qualifikationsrichtlinie 
2011/95/EU darstellen.

Einige dieser diskriminierenden Maßnahmen seien bereits für 
sich genommen als Verfolgung einzustufen, etwa die 
Zwangsverheiratung, die einer nach Art. 4 EMRK verbotenen 
Form der Sklaverei gleichzustellen sei, und der fehlende 
Schutz vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt, 
die Formen unmenschlicher und erniedrigender Behandlung 
darstellten, die nach Art. 3 EMRK verboten seien. Außerdem 
beeinträchtigten die zahlreichen diskriminierenden Maßnah-
men gegen Frauen, die den Zugang zur Gesundheitsfürsor-
ge, zum politischen Leben und zur Bildung sowie die Aus-
übung einer beruflichen oder sportlichen Tätigkeit 
einschränkten, die Bewegungsfreiheit behinderten oder die 
Freiheit, sich zu kleiden, beeinträchtigten, in ihrer Gesamt-
heit Frauen in einer Weise, dass sie den Schweregrad er-
reichten, der erforderlich sei, um eine Verfolgung darzustel-
len. Diese Maßnahmen zeugten von der Etablierung einer 
gesellschaftlichen Organisation, die auf einem System der 
Ausgrenzung und Unterdrückung beruhe, in dem Frauen aus 
der Zivilgesellschaft ausgeschlossen würden und ihnen das 
Recht auf ein menschenwürdiges Alltagsleben in ihrem Her-
kunftsland verwehrt werde.

Das bedeutet praktisch eine automatische Flüchtlingsaner-
kennung für alle weiblichen Schutzsuchenden aus Afghani-
stan. Daraus ergibt sich die Frage, und das vorlegende ös-
terreichische Gericht hat sie dem Europäischen Gerichtshof 
gestellt, ob überhaupt noch eine Einzelfallprüfung erforder-
lich ist, oder ob nicht von einer Gruppenverfolgung aller 
Frauen in Afghanistan auszugehen ist. An sich, so der Ge-
richtshof, sehe die EU-Qualifikationsrichtlinie zwar eine indi-
viduelle Prüfung von Asylanträgen vor, allerdings hindere die 
Richtlinie die EU-Staaten nicht daran, günstigere Normen zu 
erlassen, die eine solche individuelle Prüfung entbehrlich 
machten. Insbesondere könnten die zuständigen nationalen 
Behörden bei von afghanischen Frauen gestellten Asylanträ-
gen davon ausgehen, dass eine individuelle Prüfung der An-
träge nicht erforderlich sei, sofern nur ihre Staatsangehörig-
keit und ihr Geschlecht erwiesen seien.

Flüchtlingseigenschaft für queere Menschen aus Georgi-
en: Bereits Ende 2023 war im Vorfeld der Einstufung von Ge-
orgien als sicherer Herkunftsstaat bei einer Anhörung im 
Deutschen Bundestag ausführlich darauf hingewiesen wor-
den, dass sich queere Menschen in Georgien in einer Lage 
befinden, die sie der Gefahr asylrelevanter Verfolgung durch 
nichtstaatliche Akteure aussetzt, ohne dass die georgischen 
Behörden willens oder in der Lage wären, effektiven Schutz 
vor Verfolgung zu bieten. Ganz unabhängig davon, dass Ge-
orgien jedenfalls seit dem Urteil des Europäischen Gerichts-

hofs vom 4. Oktober 2024 (Rs. C-406/22) (siehe HRRF-
Newsletter Nr. 166) kein sicherer Herkunftsstaat mehr sein 
kann, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge An-
fang September 2024 in zwei vor dem Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg anhängigen Berufungsverfahren 
(Az. 12 B 2/22 und 12 B 6/22) Prozesserklärungen abgege-
ben, die zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft für die 
betroffenen queeren Schutzsuchenden aus Georgien führen.

In dem einen Verfahren (Az. 12 B 6/22) hatte das Verwal-
tungsgericht Berlin das Bundesamt mit Urteil vom 30. Sep-
tember 2021 (Az. 38 K 547.19 A) verpflichtet, die Flüchtlings-
eigenschaft zuzuerkennen, die gegen dieses Urteil 
eingelegte Berufung hat das Bundesamt nun zurückgenom-
men. In dem anderen Verfahren (Az. 12 B 2/22) hatte das Ver-
waltungsgericht Potsdam die gegen die Ablehnung des 
Asylantrags eingelegte Klage mit Urteil vom 16. Juni 2021 
(Az. VG 2 K 2725/20.A) abgewiesen und hat das Bundesamt 
nun seine Bereitschaft erklärt, die Flüchtlingseigenschaft zu-
zuerkennen. Der LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt weist in 
einer Pressemitteilung vom 10. Oktober 2024 auf diese Ent-
wicklung hin und fordert, die Einstufung von Georgien als si-
cheren Herkunftsstaat zurückzunehmen.

Mindestens subsidiärer Schutz infolge willkürlicher Ge-
walt im Gazastreifen: Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat 
in zwei Urteilen vom 24. September 2024 (Az. A 7 K 1647/24
und A 7 K 4112/24) zur Situation im Gazastreifen Stellung 
genommen. Der bewaffnete Konflikt im Gazastreifen errei-
che einen so hohen Grad an willkürlicher Gewalt, dass dort 
praktisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit 
einer ernsthaften individuellen Bedrohung ausgesetzt wäre 
und ihr subsidiärer Schutz zuerkannt werden müsse; außer-
dem werde der Schutz oder Beistand von UNRWA für Staa-
tenlose palästinensischer Herkunft im Gazastreifen im Sinne 
von § 3 Abs. 3 S. 2 AsylG nicht länger gewährt, so dass Be-
troffenen die Flüchtlingseigenschaft ipso facto zuzuerken-
nen sei.

Kein Schutz für tschetschenische Wehrpflichtige: In zwei 
Urteilen vom 22. August 2024 (Az. 12 B 17/23 und 12 B 
18/23) hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
entschieden, dass ungediente junge Männer russischer 
Staatsangehörigkeit und tschetschenischer Volkszugehörig-
keit in Russland keine Gefahr laufen, für einen Kampfeinsatz 
in der Ukraine rekrutiert zu werden, jedenfalls wenn sie sich 
außerhalb Tschetscheniens aufhalten. Zwar bestehe in 
Tschetschenien die Gefahr, außerhalb einer Einberufung zum 
Wehrdienst zwangsweise für sogenannte Freiwilligenbatail-
lone für einen Kampfeinsatz in der Ukraine rekrutiert zu wer-
den, jedoch könnten sich betroffene Tschetschenen grund-
sätzlich in anderen Landesteilen Russlands niederlassen 
und seien dort vor Verfolgung sicher, soweit sie nicht in be-
sonderer Weise politisch in Erscheinung getreten seien und 
daher kein landesweites Verfolgungsinteresse der föderalen 
oder tschetschenischen Sicherheitsbehörden anzunehmen 
sei. Tschetschenen würden dort nach den allgemeinen Re-
geln und ohne Berücksichtigung der in Tschetschenien gel-
tenden Quote für die Ableistung des Wehrdiensts herange-
zogen, ihnen drohe aktuell mit beachtlicher 
Wahrscheinlichkeit kein Kampfeinsatz in der Ukraine, Einsät-

https://hrrf.de
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;text=?docid=290687&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=390845
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;text=?docid=290687&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=390845
https://www.bundestag.de/resource/blob/975074/06d92db5d4e865aa85a28bef3feaa050/20-4-325-F.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/975074/06d92db5d4e865aa85a28bef3feaa050/20-4-325-F.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;text=?docid=290680&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=390845
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;text=?docid=290680&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=390845
https://hrrf.de/i166.html
https://hrrf.de/downloads/210930_VG-Berlin-38-K-547-19A.pdf
https://hrrf.de/downloads/210930_VG-Berlin-38-K-547-19A.pdf
https://hrrf.de/downloads/240906_BAMF-12-B-6-22.pdf
https://hrrf.de/downloads/240906_BAMF-12-B-6-22.pdf
https://hrrf.de/downloads/210616_VG-Potsdam-2-K-2725-20A.pdf
https://hrrf.de/downloads/210616_VG-Potsdam-2-K-2725-20A.pdf
https://hrrf.de/downloads/240906_BAMF-12-B-2-22.pdf
https://hrrf.de/downloads/240906_BAMF-12-B-2-22.pdf
https://www.lsvd.de/de/ct/12960-Genug-ist-genug-Georgien-ist-kein-sicheres-Herkunftsland
https://www.lsvd.de/de/ct/12960-Genug-ist-genug-Georgien-ist-kein-sicheres-Herkunftsland
https://www.landesrecht-bw.de/perma?d=NJRE001587460
https://www.landesrecht-bw.de/perma?d=NJRE001587463
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/NJRE001587505
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/NJRE001587506
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/NJRE001587506


hrrf.de

3

Monatsübersicht Oktober 2024

ze von Grundwehrdienstleistenden auf russischem Territori-
um in Grenzregionen zur Ukraine zur Abwehr ukrainischer 
Gegenoffensiven stellten keine erniedrigende oder un-
menschliche Behandlung dar. Das Oberverwaltungsgericht 
hat die in erster Instanz in Hinblick auf die Gewährung subsi-
diären Schutzes erfolgreichen Klagen insgesamt abgewie-
sen.

Menschenrechtsschutz
Menschenrechtswidrige Inhaftierung minderjähriger 
Schutzsuchender in Malta: In einem ungewöhnlich deutli-
chen Urteil vom 22. Oktober 2024 (Az. 1766/23) hat der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt, dass 
Malta die Menschenrechte unter anderem minderjähriger 
Schutzsuchender durch ihre Inhaftierung während ihrer Asyl-
verfahren verletzt hat. Nicht nur seien die Haftbedingungen 
menschenrechtswidrig gewesen, sondern auch die Inhaftie-
rung als solche, und habe es insbesondere keine Möglichkeit 
zu einer effektiven gerichtlichen Überprüfung der Inhaftie-
rung gegeben. Die maltesische Regierung müsse dafür sor-
gen, dass Rechtsvorschriften erlassen würden, damit das für 
die Überprüfung der Inhaftierung von Schutzsuchenden zu-
ständige „Immigration Appeals Board“ den Anforderungen 
der Europäischen Menschenrechtskonvention entspreche, 
und zwar in Hinblick auf die Art und Weise der Ernennung 
seiner Mitglieder und deren Amtszeit, das Vorhandensein 
von Garantien gegen Druck von außen und die Notwendig-
keit, dass das Gremium den Anschein von Unabhängigkeit 
erwecke. Der Gerichtshof habe bereits vor neun Jahren ge-
rügt, dass in Malta kein effektiver Rechtsschutz für Be-
schwerden gegen Haftbedingungen existiere, diese Situati-
on habe sich seitdem nicht verbessert. Malta müsse einen 
rechtlich und praktisch wirksamen Rechtsbehelf einführen. 
Der Gerichtshof berichtet in einer ausführlichen Pressemit-
teilung vom selben Tag über sein Urteil.

Zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse müssen 
vor Abschiebung erneut geprüft werden: Das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs vom 17. Oktober 2024 (Rs. C-
156/23) verleiht dem in Art. 5 der EU-Rückführungsrichtlinie 
2008/115/EG niedergelegten Grundsatz der Nichtzurückwei-
sung (Non-Refoulement-Gebot) eine ganz neue praktische 
Bedeutung bei der Durchführung von Abschiebungen. In 
dem Verfahren ging es um eine Familie, die in den Niederlan-
den einen Asylantrag gestellt hatte, der 2012 abgelehnt wur-
de, mit der Ablehnung der Asylanträge wurden Rückkehren-
tscheidungen (d.h. Abschiebungsandrohungen) erlassen. In 
der Folge stellten Familienmitglieder über einen Zeitraum 
von mehreren Jahren verschiedene Anträge auf Erteilung 
von Aufenthaltstiteln aus humanitären Gründen, die eben-
falls abgelehnt wurden. Nun stellte sich dem vorlegenden 
niederländischen Gericht die Frage, ob nach der Ablehnung 
der Anträge auf Erteilung von Aufenthaltstiteln die 2012 er-
lassenen Rückkehrentscheidungen immer noch eine Grund-
lage für die Durchführung von Abschiebungen bilden könn-
ten, unter anderem deswegen, weil Familienmitglieder 
zwischenzeitlich neue zielstaatsbezogene Abschiebungshin-

dernisse geltend gemacht hatten, jedoch ohne einen neuen 
Asylantrag zu stellen.

Der Gerichtshof hat zu dieser Frage festgestellt, dass Rück-
kehrentscheidungen von den nationalen Behörden nicht un-
reflektiert und quasi automatisch herangezogen werden 
können, um Abschiebungen durchzuführen, sondern dass 
die Behörden vor der Vollstreckung der Rückkehrentschei-
dung eine aktualisierte Bewertung der Gefahren im Zielstaat 
der Abschiebung vornehmen müssen, und zwar jedenfalls 
dann, wenn sie zwischenzeitlich einen Antrag auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels abgelehnt haben. Diese Bewertung, 
die von der zum Zeitpunkt des Erlasses der Rückkehrent-
scheidung durchgeführten Bewertung getrennt und unab-
hängig sein müsse, müsse es der nationalen Behörde er-
möglichen, sich unter Berücksichtigung jeder eingetretenen 
Änderung der Umstände sowie jedes neuen, von einem 
Drittstaatsangehörigen gegebenenfalls vorgetragenen Ge-
sichtspunkts zu vergewissern, dass es keine ernsthaften und 
durch Tatsachen bestätigten Gründe für die Annahme gebe, 
dass der betroffene Drittstaatsangehörige im Fall der Rück-
kehr in einen Drittstaat dort tatsächlich der Gefahr der To-
desstrafe, der Folter oder einer unmenschlichen oder ernied-
rigenden Behandlung ausgesetzt werde. Denn nur eine 
solche aktualisierte Bewertung ermögliche es dieser Behör-
de, sich zu vergewissern, dass die Abschiebung den rechtli-
chen Voraussetzungen und insbesondere den in Art. 5 Rück-
führungsrichtlinie festgelegten Anforderungen entspreche. 
Außerdem verstoße eine nationale Regel oder Praxis, nach 
der die Prüfung der Einhaltung des Grundsatzes der Nicht-
zurückweisung nur im Rahmen eines Verfahrens zur Gewäh-
rung internationalen Schutzes vorgenommen werden könne, 
gegen Art. 5 Rückführungsrichtlinie in Verbindung mit Art. 19 
Abs. 2 GRCh. Von Betroffenen könne daher nicht verlangt 
werden, dass sie einen (neuen) Antrag auf internationalen 
Schutz stellten.

So logisch das Urteil des Gerichtshofs angesichts des klaren 
Wortlauts von Art. 5 Rückführungsrichtlinie ist, so viel Verwir-
rung wird es vermutlich in der deutschen Behörden- und Ab-
schiebungspraxis stiften. In den meisten Fällen wird das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits in einem 
Asylverfahren gemäß § 24 Abs. 2 AsylG festgestellt haben, 
dass keine zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisse 
vorliegen, an diese Beurteilung sind die Ausländerbehörden 
gemäß § 42 AsylG gebunden. Sie werden vor Abschiebun-
gen, die von diesem Urteil erfasst werden, nun stets mit dem 
Bundesamt Rücksprache halten müssen, damit es seine 
Entscheidung zu den zielstaatsbezogenen Abschiebungs-
hindernissen aktualisieren kann. Dabei wird es wohl um zwei 
Fallgruppen gehen, nämlich einerseits um Konstellationen, in 
denen die Ausländerbehörde zeitlich nach der Ablehnung ei-
nes Asylantrags einen Antrag auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels abgelehnt hat, und andererseits um Konstellatio-
nen, in denen Betroffene gegenüber der Ausländerbehörde 
neue Umstände zu zielstaatsbezogenen Abschiebungshin-
dernissen geltend gemacht haben.

Zurückweisung an EU-Binnengrenze verletzt Menschen-
rechte: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
hat in seinem Urteil vom 15. Oktober 2024 (Az. 13337/19)

https://hrrf.de
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-237438
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-8072148-11283502
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-8072148-11283502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;text=?docid=291247&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4198989
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;text=?docid=291247&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4198989
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;text=?docid=291247&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4198989
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-237290


hrrf.de

4

Monatsübersicht Oktober 2024

entschieden, dass die Zurückweisung eines im September 
2018 an der deutsch-österreichischen Grenze von der Bun-
despolizei aufgegriffenen Schutzsuchenden nach Griechen-
land gegen Art. 3 EMRK verstoßen hat. Die Bundespolizei 
hatte ein Asylgesuch des Schutzsuchenden ignoriert und ihn 
ohne Dublin-Verfahren oder sonstige Prüfung in ein Flugzeug 
nach Athen gesetzt, wo er über mehrere Monate inhaftiert 
war, was der Gerichtshof ebenfalls als menschenrechtswid-
rig rügte.

Es habe keine ausreichende Grundlage für eine allgemeine 
Vermutung gegeben, dass der Beschwerdeführer nach sei-
ner Abschiebung von Deutschland nach Griechenland Zu-
gang zu einem angemessenen Asylverfahren in Griechen-
land haben würde, das ihn vor einer Zurückweisung schütze, 
und dass er dort nicht Gefahr laufen würde, einer gegen Art. 
3 EMRK verstoßenden Behandlung ausgesetzt zu werden. 
Weder die Verwaltungsvereinbarung, auf deren Grundlage 
der Kläger abgeschoben worden sei, noch eine individuelle 
Zusicherung hätten Garantien dafür vorgesehen, dass Asyl-
suchende, die auf der Grundlage dieser Vereinbarung abge-
schoben würden, nach ihrer Abschiebung Zugang zu einem 
wirksamen Asylverfahren in Griechenland hätten, in dem die 
Begründetheit ihres Asylantrags geprüft würde, und dass 
Asylsuchende, die auf der Grundlage dieser Vereinbarung 
abgeschoben würden, in Griechenland nicht einer Behand-
lung ausgesetzt würden, die gegen Art. 3 EMRK verstoße, z. 
B. wegen der Haftbedingungen oder der Lebensbedingun-
gen für Asylsuchende. Außerdem sei der Beschwerdeführer 
übereilt abgeschoben („hastily removed“) worden, ohne 
dass er vor seiner Abschiebung Zugang zu einem Anwalt ge-
habt hätte.

Es ist nicht so, dass diese Entscheidung inhaltlich über-
rascht. Dass Zurückweisungen von Schutzsuchenden an 
EU-Binnengrenzen, etwa im Rahmen des vom Gerichtshof 
angesprochenen „Seehofer-Deals“ von 2018, rechtswidrig 
sind, wusste man schon vorher (siehe etwa hier und hier und 
hier und auch hier). Dass Zurückweisungen innerhalb der EU 
auch menschenrechtswidrig sein können, ist spätestens seit 
dem M.S.S.-Urteil des Gerichtshofs vom 21. Januar 2011 
bekannt. Das neuerliche Urteil des Gerichtshofs kommt zur 
rechten Zeit, um der Debatte um die Zurückweisung von 
Schutzsuchenden an den deutschen Grenzen einen Riegel 
vorzuschieben.

Menschenrechtswidriger Pushback in Zypern: Der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinem Urteil 
vom 8. Oktober 2024 (Az. 39090/20) festgestellt, dass Zy-
pern durch einen Pushback syrischer Flüchtlinge im Sep-
tember 2020 menschenrechtswidrig gehandelt hat. Die syri-
schen Flüchtlinge hatten versucht, Zypern vom Libanon aus 
per Boot zu erreichen, wurden allerdings nach Erreichen zy-
prischer Hoheitsgewässer von der zyprischen Küstenwache 
aufgehalten, die Asylgesuche der Flüchtlinge ignorierte und 
sie ebenfalls per Boot zurück in den Libanon brachte. Dies, 
so der Gerichtshof, habe gegen Art. 3 und Art. 13 EMRK so-
wie gegen Art. 4 des 4. Zusatzprotokolls zur EMRK versto-
ßen. Der Gerichtshof hat zu diesem Urteil auch eine Presse-
mitteilung veröffentlicht.

Menschenrechtswidrige Zustände in Griechenland und 
Ungarn: In drei Urteilen vom 3. Oktober 2024 (Az. 15008/19, 
15192/20 u.a. und 15293/20 u.a.) hat der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte einmal mehr menschenrechts-
widrige Aufnahmebedingungen und Inhaftierungen in den 
griechischen Aufnahmezentren auf den Inseln Lesbos, Chios 
und Samos in den Jahren 2019 und 2020 gerügt. In drei wei-
teren Urteilen vom 3. Oktober 2024 (Az. 652/18, 32660/18
und 18581/19) hat der Gerichtshof ebenfalls einmal mehr 
menschenrechtswidrige Aufnahmebedingungen und Inhaf-
tierungen in der ungarischen Transitzone Röszke in den Jah-
ren 2017 bis 2019 gerügt.

Dublin-Verfahren usw.
Keine Dublin-Überstellung nach Kroatien: Die 22. Kam-
mer des Verwaltungsgerichts Köln bleibt in ihrem Beschluss 
vom 18. Oktober 2024 (Az. 22 L 1985/24.A) bei ihrer bisheri-
gen Rechtsprechung (siehe etwa HRRF-Newsletter Nr. 143), 
die einstweiligen Rechtsschutz gegen beabsichtigte Dublin-
Überstellungen nach Kroatien gewährt. Die Praxis von Ket-
tenabschiebungen von Kroatien nach Bosnien-Herzegowina 
auf der Grundlage des zwischen diesen beiden Staaten ge-
troffenen Rückübernahmeabkommens, von dem ausweis-
lich der aktuellen Erkenntnismittel auch in der Praxis derzeit 
Gebrauch gemacht werde, sei problematisch. Im Rahmen 
eines Eilverfahrens sei nicht möglich, sich mit den insoweit 
maßgeblichen tatsächlichen Umständen sowie mit den sich 
stellenden komplexen Rechtsfragen in hinreichender Weise 
auseinanderzusetzen, insofern müsse eine abschließende 
Bewertung dem Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben. 
Da die konkrete und ernsthafte Gefahr, einer Kettenabschie-
bung ausgesetzt zu sein, jedenfalls bei summarischer Be-
trachtung und unter Berücksichtigung der aktuellen Erkennt-
nismittel nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschließen 
sei, dürfe vor Abschluss des Hauptsachverfahrens keine 
Überstellung nach Kroatien stattfinden.

Uneinigkeit zu Aufnahmebedingungen in Griechenland:
Es herrscht Uneinigkeit unter deutschen Gerichten über die 
Situation anerkannter Schutzberechtigter in Griechenland, 
unter anderem innerhalb des Verwaltungsgerichts Berlin. 
Während die 34. Kammer in ihrem Beschluss vom 30. Sep-
tember 2024 (Az. 34 L 210/24 A) davon ausgeht, dass 
Schutzberechtigten in Griechenland bei einer Rückkehr im 
Regelfall eine ernsthafte Gefahr einer unmenschlichen und 
erniedrigenden Behandlung drohe und eine maßgebliche 
Besserung hinsichtlich des Zugangs zum Arbeits- und Woh-
nungsmarkt bei summarischer Prüfung und Außerachtlas-
sung von Beschäftigungen in der „Schattenwirtschaft“ nicht 
ersichtlich sei, meint die 9. Kammer in ihrem Beschluss vom 
20. September 2024 (Az. VG 9 L 542/24 A), dass für nach 
Griechenland zurückkehrende Schutzberechtigte keine 
ernsthafte Gefahr einer Verelendung drohe, unter anderem 
weil nur etwa fünf Prozent der Schutzberechtigten in Grie-
chenland tatsächlich obdachlos seien und weil sie zur Siche-
rung ihres Lebensunterhalts jedenfalls teilweise auf zumut-
bare Weise durch eigene Erwerbstätigkeit beitragen 
könnten.
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Noch ein Vorabentscheidungsverfahren zu den italieni-
schen Dublin-Rundschreiben: Das Verwaltungsgericht 
Sigmaringen fragt in seinem Beschluss vom 7. Mai 2024 
(Az. A 4 K 1979/23) sich, und den Europäischen Gerichtshof, 
ob nicht bereits die fehlende Bereitschaft eines nach der Du-
blin-III-Verordnung zuständigen Staats zur Aufnahme von 
Dublin-Rückkehrern zum Übergang der Dublin-Zuständig-
keit führen muss. Eine solche Weigerung sei ein von Art. 3 
Abs. 2 UAbs. 2 Dublin-III-VO nicht vorgesehener System-
bruch, dem durch ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal 
der Aufnahmebereitschaft des zuständigen Dublin-Staats zu 
begegnen sei (so einen Ansatz hatte etwa bereits das Bun-
desverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 9. August 2016, 
Az. 1 C 6.16 vertreten). Eine solche Annahme mache außer-
dem eine Prüfung entbehrlich, ob die Aufnahmebedingun-
gen im zuständigen Mitgliedstaat gegen Art. 4 GRCh verstie-
ßen. Für den Fall, dass der Europäische Gerichtshof dies 
anders sehen sollte, fragt das Verwaltungsgericht, ob in sol-
chen Fällen die Ablehnung eines Asylantrags als unzulässig 
in Deutschland nicht gegen die EU-Asylverfahrensrichtlinie 
verstoße, weil sie faktisch zu einer Situation führe, in der sich 
bis zum Ablauf der Überstellungsfrist kein Mitgliedstaat für 
die Prüfung des Asylverfahrens zuständig fühle. Daneben 
will das Verwaltungsgericht wissen, ob die Weigerung des 
zuständigen Mitgliedstaats zur Aufnahme möglicherweise 
subjektive Rechte des Betroffenen aus der Dublin-III-Verord-
nung verletzt. Das Vorabentscheidungsverfahren wird beim 
Europäischen Gerichtshof als Rechtssache C-458/24 ge-
führt; das Verwaltungsgericht hat angeregt, das Verfahren 
mit den beiden Anfang 2024 vom Oberverwaltungsgericht 
Münster zu den italienischen Dublin-Rundschreiben initiier-
ten Vorabentscheidungsverfahren (C-185/24 und C-189/24, 
siehe HRRF-Newsletter Nr. 136) zusammenzulegen.

Asylverfahrensrecht
Einstweilen keine Asylverfahren in Albanien: In einer Pres-
semitteilung vom 18. Oktober 2024 berichtet das Tribunale 
Ordinario (Zivilgericht) in Rom über seine Entscheidung vom 
selben Tag, die Rückholung von zwölf Schutzsuchenden 
nach Italien anzuordnen, die zuvor von der italienischen Re-
gierung in das von ihr errichtete Migrationszentrum in Alba-
nien verbracht worden waren. Das Gericht begründete seine 
Entscheidung damit, dass die Herkunftsländer der betroffe-
nen Schutzsuchenden vor dem Hintergrund des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs vom 4. Oktober 2024 (Rs. C-
406/22) keine sicheren Herkunftsstaaten seien, so dass ihre 
Asylverfahren nicht als Grenzverfahren durchzuführen seien, 
was in der Vereinbarung zwischen Italien und Albanien aber 
vorausgesetzt werde. Die italienische Regierung versucht 
derweil, diese Entscheidung mit einem am 24. Oktober 2024 
veröffentlichten Dekret auszuhebeln, das eine angepasste 
Liste sicherer Herkunftsstaaten enthält, offenbar mit der Ar-
gumentation, dass sich die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshof nur auf solche Herkunftsstaaten beziehe, die 
nicht ihr gesamtes Territorium kontrollierten, nicht jedoch 
auch auf Herkunftsstaaten, in denen lediglich bestimmte 
Gruppen von Menschen von Verfolgung bedroht seien.

Keine vorschnelle Annahme missbräuchlicher Folgean-
tragstellung: Das Verwaltungsgericht Köln geht in seinem 
Beschluss vom 18. Oktober 2024 (Az. 27 L 2017/24.A) aus-
führlich auf die Voraussetzungen ein, unter denen gemäß 
§ 71 Abs. 5 AsylG von einer „missbräuchlichen“ Folgean-
tragstellung auszugehen ist. Es sei nicht ausreichend, dass 
ein Folgeantrag kurz vor einer bevorstehenden Abschiebung 
gestellt wurde, vielmehr müsse er „nur“ aus missbräuchli-
chen Gründen gestellt werden. Eine solche missbräuchliche 
Antragstellung setze voraus, dass der Antrag gerade zu dem 
Zweck gestellt werde, die Abschiebung zu verzögern oder zu 
behindern, was eine subjektive Komponente beinhalte, näm-
lich eine Missbrauchsabsicht, die nach einer fallspezifischen 
Beurteilung sämtlicher relevanter Umstände zu beurteilen 
sei. Die Annahme einer solchen Absicht sei jedenfalls regel-
mäßig dann auszuschließen, wenn ein Antrag zwar spät ge-
stellt werde, der Antragsteller aber davon ausgehe, dass 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Entschei-
dung über den Folgeantrag ggf. unter dessen Priorisierung 
noch rechtzeitig vor einer bevorstehenden Abschiebung 
möglich sei.

Kein Zweitantrag ohne erste inhaltliche Prüfung: Im Sin-
ne von § 71a AsylG erfolglos abgeschlossen ist ein Asylver-
fahren nur, wenn durch den sicheren Drittstaat eine vollstän-
dige Prüfung des internationalen Schutzes vorgenommen 
wurde, sagt das Verwaltungsgericht Düsseldorf in seinem 
Beschluss vom 8. Oktober 2024 (Az. 29 L 2628/24.A). In dem 
Verfahren war ein in Griechenland gestellter Asylantrag dort 
als unzulässig abgelehnt worden, das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge betrachtete einen anschließend in 
Deutschland gestellten weiteren Asylantrag als Zweitantrag. 
Das, so das Verwaltungsgericht, sei falsch gewesen.

Sicherer Herkunftsstaat: Ganz oder gar nicht: Ein Her-
kunftsstaat darf nur dann als sicherer Herkunftsstaat im Sin-
ne von Art. 37 der EU-Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU 
angesehen werden, wenn sein gesamtes Hoheitsgebiet die 
in Anhang I zur Richtlinie genannten Voraussetzungen erfüllt, 
sagt der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 4. 
Oktober 2024 (Rs. C-406/22). Außerdem müsse in einem ge-
richtlichen Verfahren von Amts wegen geprüft werden, ob 
diese Voraussetzungen vorlägen, und nicht nur dann, wenn 
ein möglicher Verstoß ausdrücklich geltend gemacht werde.

In dem Verfahren ging es um die Republik Moldau, deren ab-
trünniger Landesteil Transnistrien in Verbindung mit diesem 
Urteil vermutlich dazu führen wird, dass Moldau insgesamt 
nicht mehr als sicherer Herkunftsstaat betrachtet werden 
darf, weil Anlage I zur Richtlinie unter anderem das Bestehen 
eines demokratischen Systems, die Achtung der Menschen-
rechte und Rechtsstaatlichkeit voraussetzt, was für Trans-
nistrien zweifelhaft erscheint. Ähnliches gilt wohl für Georgi-
en und seine zwei abtrünnigen Landesteile Abchasien und 
Südossetien. Die auf § 29a AsylG beruhene Anlage II zum 
deutschen Asylgesetz führt derzeit noch sowohl Moldau als 
auch Georgien als sichere Herkunftsstaaten auf, was nun 
überholt ist.

Zugang zum Asylverfahren trotz sicheren Drittstaats: Ein 
EU-Staat darf einen Drittstaat außerhalb der Europäischen 
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Union auch dann grundsätzlich als sicheren Drittstaat im 
Sinne von Art. 38 der EU-Asylverfahrensrichtlinie 
2013/32/EU betrachten, wenn der Drittstaat Schutzsuchen-
de trotz einer rechtlichen Verpflichtung faktisch nicht zurück-
nimmt, sagt der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil 
vom 4. Oktober 2024 (Rs. C-134/23), weil es gemäß Art. 38 
Abs. 2 der Richtlinie nämlich nicht auf die Aufnahmebereit-
schaft des Drittstaats ankommt. Allerdings, und das ist der 
spannende Punkt, ergebe sich aus Art. 38 Abs. 4 der Richtli-
nie ohne weiteres, dass der EU-Staat in einem solchen Fall 
Zugang zu einem Asylverfahren gewähren müsse und einen 
Asylantrag nicht gemäß Art. 33 Abs. 2 Buchst. c der Richtli-
nie als unzulässig ablehnen dürfe. Außerdem dürfe der EU-
Staat die Prüfung solcher Asylanträge nicht ohne Grund auf-
schieben und müsse insbesondere sicherstellen, dass diese 
Prüfung gemäß Art. 10 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie einzeln 
und innerhalb der in ihrem Art. 31 genannten Fristen erfolge.

Kein Vernichten von Identitäts- oder Reisedokumenten 
bei feststehender Identität: Nach dem Wortlaut des § 30 
Abs. 1 Nr. 4 AsylG liegt ein Fall der offensichtlichen Unbe-
gründetheit nur dann vor, sagt das Verwaltungsgericht Gel-
senkirchen in seinem Beschluss vom 23. September 2024 
(Az. 19a L 1394/24.A), wenn ein Identitäts- oder ein Reisedo-
kument, das die Feststellung der Identität oder Staatsange-
hörigkeit des Asylsuchenden „ermöglicht hätte“, vernichtet 
worden ist. Daraus folge, dass Unkenntnis oder Zweifel über 
die Identität oder Staatsangehörigkeit des Asylsuchenden 
vorliegen müssten, die bei Vorliegen eines der genannten 
Dokumente nicht bestehen würden. Stehe hingegen die 
Identität und Staatsangehörigkeit des Asylsuchenden trotz 
der Vernichtung der Identitäts- und Reisedokumente fest, 
könne sein Asylantrag regelhaft auf seine einfache Begrün-
detheit hin geprüft werden.

Aufenthaltsrecht
Keine verkürzte Trennungszeit beim Familiennachzug:
Das Bundesverwaltungsgericht informiert in einer Pressemit-
teilung vom 24. Oktober 2024 über sein (noch nicht im Voll-
text vorliegendes) Urteil vom selben Tag (Az. 1 C 17.23), in 
dem es eine Verkürzung der Trennungszeit beim Ehegatten-
nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten (§ 36a AufenthG) 
aufgrund der Sicherung von Lebensunterhalt und des Vor-
haltens von Wohnraum abgelehnt hat. Eine Ausnahme von 
dem Regelausschlussgrund für den Fall, dass die (Wie-
der-)Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in dem 
Aufenthaltsstaat des nachzugswilligen Ehegatten auf unab-
sehbare Zeit ausscheide, sei regelmäßig erst bei einer mehr 
als vier Jahre andauernden Trennung der Ehegatten anzu-
nehmen. Atypische Umstände des Einzelfalles müssten ge-
eignet seien, dem Regelausschlussgrund einer nach der 
Flucht geschlossenen Ehe schon vor dem Ablauf der ge-
nannten Fristen ausnahmsweise kein ausschlaggebendes 
Gewicht beizumessen; von einer derartigen Atypik könne in-
des weder im Falle der Sicherstellung des Lebensunterhalts 
der Bedarfsgemeinschaft noch im Falle des Vorhaltens aus-
reichenden Wohnraums ausgegangen werden.

Keine rechtsfreien Räume im Aufenthaltsrecht: Das Ver-
waltungsgericht Berlin ruft in seinem Urteil vom 10. Oktober 
2024 (Az. 4 K 199/23 V) in Erinnerung, dass es im Aufent-
haltsrecht keine rechtsfreien Räume gibt. Auch der Beurtei-
lungsspielraum, der dem Bundesministerium des Inneren 
und für Heimat nach § 22 Satz 2 AufenthG zustehe, wonach 
eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen sei, wenn das Bundes-
ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland die 
Aufnahme eines Ausländers erklärt habe, sei gerichtlich 
grundsätzlich überprüfbar. In dem Verfahren ging es um af-
ghanische Ortskräfte, die erfolglos die Aufnahme in 
Deutschland beantragt hatten. Die Ausführungen des Minis-
teriums, dass Entscheidungen in diesem Bereich gerichtlich 
nicht überprüft werden könnten, da es sich hierbei um auto-
nome Ausübung staatlicher Souveränität handele, hielt das 
Verwaltungsgericht für nicht besonders überzeugend. Nach 
allgemeinen Grundsätzen sei die Ausübung eines Beurtei-
lungsspielraums jedenfalls dann auf eine Verletzung des 
Willkürverbots überprüfbar, wenn eine staatliche Stelle wie 
hier beim Ortskräfteverfahren die einzelnen Aufnahmen auf 
der Grundlage einer abgestimmten und abstrakten Kriterien 
folgenden Verwaltungspraxis zusage. In der Sache hatte die 
Klage allerdings keinen Erfolg.

Rückführungsrichtlinie regelt humanitären Aufenthalt 
nicht: Trotz einer Bezugnahme auf die Gewährung humani-
tärer Aufenthaltstitel in Art. 6 Abs. 4 der EU-Rückführungs-
richtlinie 2008/115/EG ist die Richtlinie auf eine Gewährung 
solcher Aufenthaltstitel nicht anzuwenden, sagt der Europä-
ische Gerichtshof in seinem Beschluss vom 26. September 
2024 (Rs. C-143/24). Die Frage war aus Sicht des vorlegen-
den belgischen Gerichts relevant, weil das belgische Recht 
offenbar den Verfahrensstandards der Richtlinie nicht ent-
spricht, wenn es um die Erteilung von humanitären Aufent-
haltstiteln geht.

Pflicht zur Duldungserteilung bei faktischer Aussetzung 
der Abschiebung: Das Verwaltungsgericht Schleswig weist 
in seinem Beschluss vom 24. September 2024 (Az. 11 B 
69/24) darauf hin, dass einem Ausländer, der ausreisepflich-
tig ist, dessen Abschiebung aber nicht betrieben wird, zwin-
gend eine Duldung zu erteilen ist, weil das Aufenthaltsgesetz 
eine stillschweigende faktische Aussetzung der Abschie-
bung anstelle der förmlichen Duldung nicht vorsieht. In dem 
Verfahren waren dem Betroffenen von März 2022 bis heute 
lediglich Grenzübertrittsbescheinigungen ausgehändigt wor-
den, über einen im März 2022 gestellten Duldungsantrag 
hatte die Behörde „offensichtlich aufgrund von Kapazitäts-
engpässen“ bis Herbst 2024 nicht entschieden.

Heirat in der Videokonferenz unwirksam: In seinem Urteil 
vom 29. August 2024 (Az. 6 B 1/24) informiert das Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg darüber, dass eine Ehe-
schließung im Rahmen einer Videokonferenz unwirksam ist, 
wenn einer der Verlobten sich dabei in Deutschland aufhält. 
Dann nämlich befinde sich der Ort der Eheschließung zumin-
dest auch im Inland und liege somit eine Inlandseheschlie-
ßung im Sinne von Art. 13 Abs. 4 Satz 1 EGBGB vor, die nur 
bei Mitwirkung eines Standesbeamten (§ 1310 BGB) und nur 
bei gleichzeitiger persönlicher Anwesenheit der Eheschlie-
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ßenden (§ 1311 BGB) wirksam sei. Ein Visum zum Familien-
nachzug könne darum nicht unter Verweis auf eine solche 
Eheschließung erteilt werden.

In der Regel keine einstweilige Herausgabe eines in Ver-
wahrung genommenen Reisepasses: Ein Anordnungs-
grund für eine einstweilige Anordnung mit dem Ziel der Her-
ausgabe eines von der Ausländerbehörde nach § 50 Abs. 5 
AufenthG in Verwahrung genommenen Reisepasses liegt 
wegen der damit angestrebten Vorwegnahme der Hauptsa-
che nur dann vor, wenn der Ausländer das Entstehen schwe-
rer und unzumutbarer, später nicht wieder gut zu machender 
Nachteile durch die fortdauernde Verwahrung des Reisepas-
ses glaubhaft macht, meint das Oberverwaltungsgericht 
Magdeburg in seinem Beschluss vom 15. August 2024 (Az. 2 
M 66/24). Insbesondere werde ein Reisepass nicht zur Er-
öffnung eines Bankkontos in Deutschland benötigt, außer-
dem komme bei Einbehaltung des Passes oder Passersat-
zes gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthV die Ausstellung 
eines Ausweisersatzes nach § 48 Abs. 2 AufenthG in Be-
tracht. Darüber hinaus genügten Ausländer selbst in den Fäl-
len, in denen keine Duldungsbescheinigung ausgestellt wird, 
ihrer Ausweispflicht nach § 48 AufenthG jedenfalls bereits 
dadurch, dass ihnen eine Bescheinigung über die Verwah-
rung nach § 50 Abs. 5 AufenthG zur Verfügung gestellt wer-
de.

Aufenthaltsbeendigung
Gerichte untersagen Abschiebung eines Bonner Predi-
gers in den Kosovo: Die Stadt Bonn ist mit ihrem Versuch, 
einen der salafistischen Szene zugerechneten Prediger in 
den Kosovo abzuschieben, in zwei Eilverfahren sowohl vor 
dem Verwaltungsgericht Köln (Beschluss vom 2. Oktober 
2024, Az. 5 L 1832/24 sowie Pressemitteilung vom selben 
Tag) als auch vor dem Oberverwaltungsgericht Münster (sie-
he die Pressemitteilung des Gerichts vom 11. Oktober 2024) 
gescheitert. Die Stadt Bonn habe keine Gefahren benannt, 
die von dem betroffenen Prediger konkret ausgingen und 
wegen derer er die Ausweisung und Abschiebung in den Ko-
sovo zunächst hinzunehmen hätte. Vielmehr beruhe das vor-
gelegte Material zu erheblichen Teilen auf bloßen Annahmen.

Weitere Fälle der Missachtung gerichtlicher Eilbeschlüs-
se bei Abschiebungen: Das Abschiebungsreporting NRW 
berichtet am 2. Oktober 2024 über zwei weitere Fälle von 
Abschiebungen aus Deutschland im November 2023 und im 
Dezember 2023, in denen die an der Abschiebung beteilig-
ten Behörden gerichtliche Eilbeschlüsse ignoriert und Ab-
schiebungen nicht abgebrochen haben, obwohl die Gerichte 
dies angeordnet hatten. Im HRRF-Newsletter wurden solche 
Fälle zuletzt in Ausgabe Nr. 152 dokumentiert.

Abschiebungshaft
Keine Perpetuierung rechtswidriger Inhaftierung im und 
nach dem Asylverfahren: Eine rechtswidrige Inhaftierung 

während des Asylverfahrens hat keine Auswirkungen auf die 
Rechtmäßigkeit einer späteren Inhaftierung nach Abschluss 
des Asylverfahrens, auch wenn die betroffene Person unun-
terbrochen inhaftiert gewesen sein sollte, sagt der Europäi-
sche Gerichtshof in seinem Urteil vom 4. Oktober 2024 (Rs. 
C-387/24 PPU). Folglich sei die zuständige nationale Behör-
de nicht verpflichtet, diese Person allein aufgrund der 
Rechtswidrigkeit der früheren Haftmaßnahme unverzüglich 
freizulassen.

Vermischtes vom Bundesgerichtshof: In zwei Beschlüs-
sen vom 17. September 2024 hat der Bundesgerichtshof 
entschieden, dass es wegen des der Ausländerbehörde zu-
stehenden „organisatorischen Spielraums“ nicht gegen das 
Beschleunigungsgebot in Haftsachen verstößt, wenn statt 
einer ursprünglich geplanten Abschiebung mit einem Linien-
flug letztlich eine Abschiebung mit einem Charterflug statt-
findet, auch wenn sich dadurch die Dauer der Inhaftierung 
verlängert (Az. XIII ZB 23/22), und dass ein Verstoß gegen 
den Grundsatz des fairen Verfahrens nicht vorliegt, wenn ein 
Rechtsanwalt in einem Freiheitsentziehungsverfahren von ei-
nem Anhörungstermin zwar kurzfristig, aber noch so recht-
zeitig unterrichtet wird, dass er das Gericht über seine ge-
plante Teilnahme informieren könnte, er dies aber unterlässt 
und die Anhörung dann ohne ihn erfolgt (Az. XIII ZB 67/20). 
In einem weiteren Beschluss vom 17. September 2024 
(Az. XIII ZB 71/22) meint der Bundesgerichtshof, dass ein 
Ausländer, dessen Aufenthalt bestandskräftig auf den Bezirk 
einer Ausländerbehörde beschränkt wurde, keinen gewöhn-
lichen Aufenthalt mehr an einem anderen Ort begründen 
könne, und dass ein Ausländer gemäß § 62 Abs. 3b Nr. 7 
AufenthG dem behördlichen Zugriff entzogen sei, wenn er 
nach Bekanntwerden seines Aufenthaltsorts diesen wechse-
le und sein neuer Aufenthaltsort der Ausländerbehörde er-
neut nicht bekannt sei.

Negativer Kompetenzkonflikt unter baden-württember-
gischen Haftgerichten: Mit Beschluss vom 12. September 
2024 (Az. 19 UH 2/24) musste das Oberlandesgericht Karls-
ruhe einen negativen Kompetenzkonflikt der Amtsgerichte 
Offenburg und Karlsruhe auflösen, die sich in einem Haftver-
fahren beide für unzuständig hielten. Das zunächst zuständi-
ge Amtsgericht Offenburg hatte das Verfahren gemäß § 106 
Absatz 2 AufenthG an das Amtsgericht Karlsruhe abgege-
ben, das die Übernahme des Verfahrens ablehnte. Nach ei-
nem neuerlichen Abgabebeschluss des Amtsgerichts Offen-
burg wurde schließlich gemäß §§ 5 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2, 
415 FamFG das Oberlandesgericht ins Spiel gebracht. In-
haltlich ging es darum, ob § 106 Abs. 2 S. 2 AufenthG auch 
dann anwendbar ist, wenn noch keine erstinstanzlich ab-
schließend angeordnete Freiheitsentziehung vorliegt, son-
dern lediglich eine einstweilige Anordnung erlassen worden 
ist. Das könne man so oder so sehen, meinte das Oberlan-
desgericht, jedenfalls aber habe das abgebende Amtsge-
richt Offenburg die ihm eingeräumte Verweisungskompetenz 
nicht offensichtlich überschritten.

https://hrrf.de
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/perma?d=NJRE001585603
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/perma?d=NJRE001585603
https://www.justiz.nrw/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2024/5_L_1832_24_Beschluss_20241002.html
https://www.justiz.nrw/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2024/5_L_1832_24_Beschluss_20241002.html
https://www.vg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/21_02102024/index.php
https://www.vg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/21_02102024/index.php
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/52_241011/index.php
https://www.abschiebungsreporting.de/abschiebung-nach-nigeria-vollzogen-obwohl-gericht-abbruch-fordert/
https://hrrf.de/i152.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;text=?docid=290711&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=390845
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;text=?docid=290711&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=390845
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=139161&anz=280&pos=0
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=139206&anz=280&pos=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=139207&anz=280&pos=2
https://www.landesrecht-bw.de/perma?d=NJRE001587989
https://www.landesrecht-bw.de/perma?d=NJRE001587989
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Sonstiges
Vermietungsverbot für Unterbringung von Asylbewer-
bern zulässig: In seinem Beschluss vom 19. September 
2024 (Az. 1 W 410-448/23 u.a.) hält das Berliner Kammerge-
richt eine Bestimmung in der Gemeinschaftsordnung einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft, wonach den Eigentü-
mern die Vermietung ihres Sondereigentums an die für die 
Unterbringung von Asylbewerbern zuständige Landesbehör-
de untersagt wird und deren Eintragung in das Grundbuch 
das zuständige Grundbuchamt nicht vornehmen wollte, für 
nicht offensichtlich unwirksam. Es werde zwar vertreten, 
dass diskriminierende Vermietungsverbote gegen § 19 AGG 
verstießen und unwirksam seien, um eine solche Regelung 
gehe es aber nicht. Vielmehr werde die Vermietung unmittel-

bar an Asylbewerber nicht untersagt, sondern eben nur eine 
Vermietung an die zuständige Landesbehörde. Asylbewer-
ber seien davon allenfalls mittelbar betroffen, eine Benach-
teiligung aus Gründen der ethnischen Herkunft sei danach 
nicht offensichtlich, sondern eher fernliegend.

Staatshaftungsklage wegen Binnengrenzkontrollen: Eine 
ungarische Rechtsanwaltskanzlei hat einem Medienbericht 
zufolge die Republik Österreich auf Schadensersatz ver-
klagt, weil Österreich Grenzkontrollen an der österreichisch-
ungarischen Grenze durchführt. Die Kläger hätten aufgrund 
der Grenzkontrollen einen Stau an der Grenze umfahren 
müssen und dadurch einen Schaden in Höhe von 19 Cent 
erlitten, den sie vom österreichischen Statt ersetzt verlan-
gen.

https://hrrf.de
https://gesetze.berlin.de/perma?d=NJRE001587870
https://gesetze.berlin.de/perma?d=NJRE001587870
https://burgenland.orf.at/stories/3275486/
https://burgenland.orf.at/stories/3275486/

